
 

  

S 12 R 2839/20

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg
Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 10.
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze Eine Rentenanpassungsmitteilung trifft

keine Regelung im Hinblick auf die
begehrte Gewährung höherer Rente unter
zusätzlicher Berücksichtigung von Zeiten.
Eine auf höhere Rente gerichtete
Anfechtungs-, Verpflichtungs- und
Leistungsklage ist daher wegen fehlender
Klagebefugnis unzulässig. Bei Fortführung
eines derartigen aussichtslosen
Verfahrens können dem Beteiligten
Verschuldenskosten auferlegt werden.

Normenkette SGB 6 § 118a
SGG § 54
SGG § 56
SGG § 192

1. Instanz

Aktenzeichen S 12 R 2839/20
Datum 29.12.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 R 230/21
Datum 21.03.2024

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Heilbronn vom 29.12.2020 (S 12 R 2839/20) wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.
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Der KlÃ¤gerin werden Verschuldenskosten in HÃ¶he von 450,00 â�¬
auferlegt.

Tatbestand

Die KlÃ¤gerin begehrt zum wiederholten Male (der Sache nach im Zugunstenweg
nach Â§ 44 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB X -) hÃ¶here Rente unter
BerÃ¼cksichtigung von weiteren Kindererziehungszeiten (KEZ) respektive
BerÃ¼cksichtigungszeiten wegen Kindererziehung (BZ), wobei vorliegend
Verfahrensrecht im Vordergrund steht; im Parallelverfahren L 10 R 231/21 geht es
um NÃ¤mliches.

Die 1949 geborene KlÃ¤gerin ist Mutter von drei SÃ¶hnen, O1 (ihr
ProzessbevollmÃ¤chtigter), geboren 1968 in der TÃ¼rkei, I1, geboren 1970, ebenda
und M1, geboren 1980 im Bundesgebiet, sowie einer Tochter, S1, geboren 1972
ebenfalls in der TÃ¼rkei.

Die KlÃ¤gerin bezog ab dem 01.07.1997 von der Beklagten eine Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit (Bescheid vom 28.11.1997 in der Fassung des Bescheids vom
28.04.1998), wobei der Rentenberechnung namentlich KEZ und BZ fÃ¼r die Kinder
O1, I1 und S1 jeweils ab dem 09.07.1975 zugrunde gelegt worden sind. Im
Klageverfahren S 5 RJ 1059/98 beim Sozialgericht Heilbronn (SG) machte die
KlÃ¤gerin geltend, ihr stehe eine (noch) hÃ¶here Rente zu, weil ihre Kinder O1, I1
und S1 bereits seit dem 09.01.1973 â�� und nicht erst seit dem 09.07.1975 â�� im
Bundesgebiet lebten. Die Klage hatte keinen Erfolg (rechtskrÃ¤ftiges Urteil des SG
vom 29.08.2002). In dem anschlieÃ�enden Ã�berprÃ¼fungsverfahren legte die
KlÃ¤gerin unter Wiederholung ihres Vorbringens die Aufenthaltsbescheinigung des
Einwohnermeldeamts der Gemeinde S2 vom 26.01.2004 (in der ein Zuzug der
KlÃ¤gerin mit ihren Kindern O1, I1 und S1 in das Gemeindegebiet am 09.01.1973
bescheinigt wurde) sowie eine Seite des (tÃ¼rkischen) Reisepasses ihrer Sohnes O1
mit Ausstellungsdatum 09.01.1973 vor. Das SG wies die Klage ab (Gerichtsbescheid
vom 07.04.2005, S 10 R 2596/04) und der 6. Senat des Landessozialgerichts Baden-
WÃ¼rttemberg (LSG) die Berufung der KlÃ¤gerin mit rechtskrÃ¤ftigem Urteil vom
04.05.2006 (L 6 R 1654/05) zurÃ¼ck. Nach AusschÃ¶pfung der
ErmittlungsmÃ¶glichkeiten (in den EntscheidungsgrÃ¼nden des Urteils nÃ¤her
ausgefÃ¼hrt, worauf hier verwiesen wird) sei der Nachweis fÃ¼r einen Zuzug der
Kinder O1, I1 und S1 bereits am 09.01.1973 in das Bundesgebiet nicht erbracht.
Dem lag namentlich zu Grunde, dass das Einwohnermeldeamt der Gemeinde S2
zwischenzeitlich unter nÃ¤herer Darlegung der GrÃ¼nde bestÃ¤tigt hatte, dass die
Aufenthaltsbescheinigung vom 26.01.2004 inhaltlich falsch sei; die KlÃ¤gerin sei
nicht schon am 09.01.1973, sondern erst am 10.09.1973 zugezogen
(â��Zahlendreherâ��) und die Kinder O1, I1 und S1 erst am 09.07.1975.

Nachdem die KlÃ¤gerin bei der Beklagten erneut eine â��Neuberechnungâ�� der
Rente unter erneutem Hinweis auf die Aufenthaltsbescheinigung vom 26.01.2004
und die vorgelegte Seite des Reisepasses ihres Sohnes verlangte, wandte sich die
Beklagte nochmals an das Einwohnermeldeamt der Gemeinde S2, das erneut die
inhaltliche Unrichtigkeit dieser Bescheinigung bestÃ¤tigte. Im anschlieÃ�enden
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Klageverfahren S 4 R 2984/13 stÃ¼tzte die KlÃ¤gerin ihr Begehren weiterhin auf die
Bescheinigung vom 26.01.2004 und behauptete, der Reisepass ihres Sohnes sei am
09.01.1973 vom tÃ¼rkischen Konsulat in S3 ausgestellt worden. Das SG holte
erneut eine Auskunft des Einwohnermeldeamts der Gemeinde S2 ein, das wiederum
bestÃ¤tigte, dass die Kinder O1, I1 und S1 am 09.07.1975 aus der TÃ¼rkei nach S2
zugezogen seien. Das SG wies die Klage mit Gerichtsbescheid vom 28.02.2014 ab
und der erkennende Senat die Berufung der KlÃ¤gerin mit rechtskrÃ¤ftigem Urteil
vom 25.09.2014 (L 10 R 1267/14) zurÃ¼ck. Die KlÃ¤gerin habe keinen Anspruch auf
eine hÃ¶here Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit unter BerÃ¼cksichtigung weiterer
KEZ und BZ, weil fÃ¼r den Zeitraum vom 09.01.1973 bis 08.07.1975 eine Erziehung
der Kinder O1, I1 und S1 im Bundesgebiet durch die KlÃ¤gerin nicht erwiesen sei.
Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte der Senat im Wesentlichen unter Hinweis auf und im
Anschluss an das Urteil des 6. Senats des LSG vom 04.05.2006 aus, dass die
Aufenthaltsbescheinigung vom 26.01.2004 in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft sei und
dass das Ausstellungsdatum des (tÃ¼rkischen) Reisepasses (im seinerzeitigen
Urteil als â��Personalausweisâ�� bezeichnet) des Sohnes O1 schon keine Einreise in
das Bundesgebiet an diesem Tag belege; wegen der weiteren Einzelheiten wird auf
die EntscheidungsgrÃ¼nde des erkennenden Senats im Urteil vom 25.09.2014
Bezug genommen.

Mit Bescheid vom 09.02.2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
24.11.2015 bewilligte die Beklagte der KlÃ¤gerin Regelaltersrente ab dem
01.02.2015. â��Gegen die ganzen Rentenbescheideâ�� erhob die KlÃ¤gerin â��
wiederum mit dem Begehren auf hÃ¶here Rente unter BerÃ¼cksichtigung der
geltend gemachten zusÃ¤tzlichen KEZ-/BZ-Zeiten (s.o.) â�� Klage beim SG (S 15 R
3951/15), die sie im Juli 2016 fÃ¼r erledigt erklÃ¤rte. Bereits mit Bescheid vom
05.01.2016 hatte die Beklagte â��die Bescheideâ�� aus anderen GrÃ¼nden nach 
Â§ 44 SGB X teilweise zurÃ¼ckgenommen und die Regelaltersrente neu festgesetzt,
wobei sie der Rentenberechnung KEZ und BZ wie im Bescheid vom 28.04.1998
zugrunde legte.

Im August 2016 legte die KlÃ¤gerin sodann eine weitere Bescheinigung der
Gemeinde S2 vom 29.07.2016 vor, die sich in der Folge wiederum als inhaltlich
falsch herausstellte. Die Gemeinde blieb auf Nachfrage der Beklagten dabei, dass
die Kinder O1, I1 und S1 erst am 09.07.1975 zugezogen seien. Gegen die
anschlieÃ�ende Ã�berprÃ¼fungsablehnungsentscheidung der Beklagten erhob die
KlÃ¤gerin erneut erfolglos Klage beim SG (Gerichtsbescheid vom 23.01.2017, S 15
R 3426/16). Ihre Berufung (L 7 R 432/17) â�� der Sache nach gerichtet auf eine
hÃ¶here ErwerbsunfÃ¤higkeits- und Altersrente fÃ¼r die Zeit ab dem 01.07.1997
bzw. 01.02.2015 im Zugunstenweg unter zusÃ¤tzlicher BerÃ¼cksichtigung der Zeit
vom 09.01. bis 28.02.1973 als KEZ (Tochter S1) sowie der Zeit vom 09.01.1973 bis
08.07.1975 als BZ (SÃ¶hne O1 und I1, Tochter S1) -, im Rahmen dessen sich die
KlÃ¤gerin auch ausdrÃ¼cklich gegen die Rentenanpassungsmitteilung der
Beklagten zum 01.07.2017 wandte, wies der 7. Senat des LSG mit Urteil vom
21.09.2017 zurÃ¼ck; die anschlieÃ�ende Nichtzulassungsbeschwerde der KlÃ¤gerin
verwarf das Bundessozialgericht (BSG) mit Beschluss vom 22.11.2017 (BÂ 13 R
310/17 B) als unzulÃ¤ssig. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte der 7. Senat des LSG im
Wesentlichen aus, dass die Beklagte sowohl die ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente der

                             3 / 11

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%204%20R%202984/13
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%2010%20R%201267/14
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20R%20310/17%20B
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20R%20310/17%20B


 

KlÃ¤gerin (insoweit Ersetzungsbescheid vom 28.04.1998) als auch ihre Altersrente
(insoweit Ersetzungsbescheid vom 05.01.2016) zu Recht der HÃ¶he nach unter
AuÃ�erachtlassung weiterer KEZ/BZ im Zeitraum vom 09.01.1973 bis 08.07.1975
berechnet und gewÃ¤hrt habe bzw. gewÃ¤hre; der Bescheid der Beklagten vom
08.08.2014 (GewÃ¤hrung des Zuschlags nach Â§ 307d Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch â�� SGB VI â�� ab 01.07.2014; â��MÃ¼tterrente Iâ��) sei ebenso
wenig (zulÃ¤ssiger) Gegenstand des Verfahrens wie die
Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.2017, da beide keine Regelungen i.S.d. Â§
31 SGB X Ã¼ber den von der KlÃ¤gerin begehrten Beginn der zu
berÃ¼cksichtigenden Kindererziehungszeiten ab 09.01.1973 enthielten. In der
Sache schloss sich der 7. Senat des LSG den AusfÃ¼hrungen und Feststellungen
des erkennenden Senats im Urteil vom 25.09.2014 (L 10 R 1267/14) nach eigener
PrÃ¼fung an und wies darauf hin, dass (auch) die Aufenthaltsbescheinigung vom
29.07.2016 inhaltlich unrichtig sei, worauf die ausstellende BehÃ¶rde selbst
aufmerksam gemacht habe. In der korrigierten Bescheinigung vom 16.08.2016
werde (erneut) ausgefÃ¼hrt, dass die Kinder O1, I1 und S1 tatsÃ¤chlich erst am
09.07.1975 zugezogen seien. ErgÃ¤nzend fÃ¼hrte der 7. Senat aus, dass die
Behauptung der KlÃ¤gerin, der Ausweis von O1 sei am 09.01.1973 vom
(tÃ¼rkischen) Konsulat in S3 ausgestellt worden, unzutreffend sei. Als
Ausstellungsort und Ort der Anmeldung werde vielmehr die tÃ¼rkische Stadt A1
ausgewiesen (Hinweis auf die entsprechende Ã�bersetzung in die Gerichtssprache
Bl. 31 LSG-Akte L 10 R 1267/14). Im Ã�brigen wird hier wegen der weiteren
Einzelheiten auf die EntscheidungsgrÃ¼nde im Urteil vom 21.09.2017 (L 7 R
432/17) Bezug genommen.

In der Folge wandte sich die KlÃ¤gerin gegen die Rentenanpassungsmitteilung der
Beklagten zum 01.07.2018 und begehrte erneut eine hÃ¶here Rente mit der
BegrÃ¼ndung, dass sie mit ihren Kindern O1, I1 und S1 bereits am 09.01.1973 in
das Bundesgebiet zugezogen sei und dass auch Zeiten ihrer Arbeitslosigkeit nicht
umfassend berÃ¼cksichtigt worden seien. Sie verwies wiederum auf den o.a.
Reisepass und darauf, dass die Gemeinde S2 einen Zuzug an diesem Tag
bescheinigt habe. Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren (ZurÃ¼ckweisung des
Widerspruchs als unzulÃ¤ssig, Widerspruchsbescheid der Beklagten vom
12.09.2018) wies das SG die Klage als unzulÃ¤ssig ab (Gerichtsbescheid vom
17.04.2019, S 3 R 3251/18); die Rentenanpassungsmitteilung enthalte schon keine
regelnde, anfechtbare Entscheidung namentlich Ã¼ber die HÃ¶he respektive Ã¼ber
den Beginn und die Dauer des zuerkannten subjektiven Rechts auf Rente, sondern
betreffe ausschlieÃ�lich die ErhÃ¶hung des Geldwerts der Rente aufgrund des
geÃ¤nderten aktuellen Rentenwerts (Hinweis insbesondere auf die stÃ¤ndige
Rechtsprechung des BSG). Im Berufungsverfahren (L 8 R 1468/19) wandte sich die
KlÃ¤gerin sodann ausdrÃ¼cklich auch gegen die Rentenanpassungsmitteilung der
Beklagten zum 01.07.2019 und fÃ¼hrte zur BegrÃ¼ndung ihrer Rechtsverfolgung
aus, dass â��das Vorgehen kriminellâ�� sei und daher die kompletten Akten der
Staatsanwaltschaft vorzulegen seien. Nach DurchfÃ¼hrung eines
ErÃ¶rterungstermins, in dem der ProzessbevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin angehÃ¶rt
wurde und in dem rechtliche Hinweise erteilt wurden, wies der 8. Senat des LSG die
Berufung der KlÃ¤gerin mit rechtskrÃ¤ftigem Urteil vom 02.12.2019 zurÃ¼ck und
legte der KlÃ¤gerin Verschuldenskosten i.H.v. 225,00 â�¬ wegen
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rechtsmissbrÃ¤uchlicher Rechtsverfolgung auf; auÃ�erdem ordnete er an, dass die
KlÃ¤gerin der Beklagten die HÃ¤lfte der PauschgebÃ¼hr i.H.v. 112,50 â�¬ zu
erstatten habe. In der Sache fÃ¼hrte er aus, dass die Berufung schon deshalb
unbegrÃ¼ndet sei, weil die Beklagte in den angegriffenen
Rentenanpassungsmitteilungen nicht Ã¼ber weitere KEZ/BZ entschieden habe und
auch nicht Ã¼ber die Anerkennung von (weiteren) Versicherungszeiten wegen
Arbeitslosigkeit. Im Ã�brigen hÃ¤tten bereits der 7. Senat und der 10. Senat des
LSG (Hinweis auf die Urteile in den Verfahren L 7 R 432/17 und L 10 R 1267/14) im
Einzelnen ausgefÃ¼hrt, dass und warum weitere KEZ/BZ im Zeitraum vom
09.01.1973 bis 08.07.1995 nicht in Betracht kÃ¤men. Die ProzessfÃ¼hrung der
KlÃ¤gerin sei missbrÃ¤uchlich, weswegen sie Verschuldenskosten nach Â§ 192 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zu tragen habe.

Mit Schreiben vom 24.06.2020 erhob die KlÃ¤gerin bei der Beklagten
â��Einspruchâ�� gegen die Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.2020. Sie
fÃ¼hrte aus, â��die Bescheide seit ihrem Rentenbeginn 1996â�� seien
â��falschâ��. Ihre Kinder hÃ¤tten bereits seit 09.01.1973 in der Bundesrepublik
gelebt, was mehrfach durch Dokumente nachgewiesen sei. Sie legte erneut die
Aufenthaltsbescheinigung der Gemeinde S2 vom 26.01.2014 sowie die o.g. Seite
des Reisepasses unter Wiederholung der Behauptung, dieser sei vom tÃ¼rkischen
Konsulat in S3 ausgestellt worden, vor. Ihr mÃ¼sse eine erhebliche Summe nebst
Zinsen und â��Unkostenâ�� nachbezahlt werden.

Mit Widerspruchsbescheid vom 28.09.2020 wies die Beklagte den als Widerspruch
ausgelegten â��Einspruchâ�� der KlÃ¤gerin zurÃ¼ck. Hinsichtlich der
Rentenanpassung als solcher sei er zwar zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet (Hinweis
auf Â§ 65 und Â§ 68 SGB VI und Â§ 1 Abs. 1 Rentenwertbestimmungsverordnung
2020 â��Â RWBestV 2020 â�� vom 08.06.2020, BGBl. I S. 1220: aktueller
Rentenwert ab dem 01.07.2020 34,19 â�¬). Hinsichtlich des erneuten Begehrens
auf BerÃ¼cksichtigung weiterer KEZ/BZ sei der Widerspruch hingegen bereits
unzulÃ¤ssig, da darÃ¼ber in der Rentenanpassungsmitteilung keine Entscheidung
getroffen worden sei; Ã¼ber das Begehren der KlÃ¤gerin sei im Ã�brigen in den
Vorprozessen schon abschlieÃ�end entschieden worden.

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 02.10.2020 beim SG Klage erhoben (S 12 R
2839/20), die sie nicht begrÃ¼ndet hat. Nach AnhÃ¶rung der Beteiligten hat das SG
die Klage mit Gerichtsbescheid vom 29.12.2020 als unbegrÃ¼ndet abgewiesen und
ist der BegrÃ¼ndung im Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 28.09.2020
gefolgt (Â§ 136 Abs. 3 SGG).

Am 07.01.2021 hat die KlÃ¤gerin beim SG â��Erinnerung/Beschwerde gegen die
absurden Gerichtsbescheideâ�� (gemeint auch den Gerichtsbescheid des SG vom
29.12.2020 im Verfahren S 12 R 1482/20, s. dazu das parallele Berufungsverfahren
beim Senat L 10 R 231/21) eingelegt. Einreise sei am 09.01.1973 gewesen (erneut
Bezug auf die Aufenthaltsbescheinigung der Gemeinde S2 und auf den Reisepass
des Sohnes O1). Es liege eine Rechtsbeugung und sittenwidrige vorsÃ¤tzliche
SchÃ¤digung (Â§ 826 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch â�� BGB -) vor. Sie habe â��die
Nase vollâ�� und werde seit Jahren nicht ernst genommen und â��verarschtâ�� (so
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auch schon das Klagevorbringen im Verfahren S 15 R 432/17).

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Heilbronn vom 29.12.2020 aufzuheben
sowie die Beklagte unter AbÃ¤nderung der Rentenanpassungsmitteilung zum
01.07.2020 und des Widerspruchsbescheids vom 28.09.2020 zu verurteilen, ihr
unter teilweiser RÃ¼cknahme der Bescheide vom 28.04.1998 und vom 05.01.2016
sowie unter Anerkennung der Zeit vom 09.01. bis 28.02.1973 als
Kindererziehungszeit fÃ¼r die Tochter S1 und der Zeit vom 09.01.1973 bis
08.07.1975 als BerÃ¼cksichtigungszeiten wegen Kindererziehung fÃ¼r die Kinder
O1, I1 und S1 eine hÃ¶here Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit fÃ¼r die Zeit vom
01.07.1997 bis 31.01.2015 sowie eine hÃ¶here Regelaltersrente fÃ¼r die Zeit ab
dem 01.02.2015 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt sinngemÃ¤Ã�,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hat auf ihre AusfÃ¼hrungen im erstinstanzlichen Verfahren sowie auf den
Gerichtsbescheid des SG verwiesen.

Der Berichterstatter des Senats hat die KlÃ¤gerseite mit VerfÃ¼gung vom
08.02.2024 (S. 19 f. Senats-Akte) â�� mit der Ladung zur mÃ¼ndlichen
Verhandlung mittels Postzustellungsurkunde am 13.02.2024 zugestellt â�� darauf
hingewiesen, dass die Klage offensichtlich unzulÃ¤ssig sei, weil die Beklagte in der
Rentenanpassungsmitteilung keine anfechtbare regelnde Entscheidung Ã¼ber eine
hÃ¶here Rente unter Anerkennung (weiterer) KEZ/BZ ab 09.01.1973 getroffen habe
(u.a. Hinweis auf die entsprechenden AusfÃ¼hrungen im rechtkrÃ¤ftigen Urteil des
7. Senats des LSG vom 21.09.2017 im Verfahren L 7 R 432/17 zur dortigen
Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.2017), sodass die Berufung demgemÃ¤Ã�
keinerlei Aussicht auf Erfolg haben kÃ¶nne. Auch wiederhole die KlÃ¤gerin in der
Sache ohnehin nur erneut, worÃ¼ber bereits namentlich der erkennende Senat
(rechtskrÃ¤ftiges Urteil vom 25.09.2014, L 10 R 1267/14), der 7. Senat (s.o.) und
der 8. Senat des LSG (rechtskrÃ¤ftiges Urteil vom 02.12.2019, L 8 R 1468/19)
jeweils ablehnend entschieden habe. In Ansehung dessen werde die
Rechtsverfolgung der KlÃ¤gerin als Ausdruck eines besonders hohen MaÃ�es an
Uneinsichtigkeit und damit als rechtsmissbrÃ¤uchlich angesehen, zumal bereits der
8. Senat (s.o.) Derartiges festgestellt habe. Bei FortfÃ¼hrung des Verfahrens sei
beabsichtigt, der KlÃ¤gerin Verschuldenskosten i.H.v. mindestens 250,00 â�¬
aufzuerlegen (Hinweis auf die Regelungen des Â§ 192 Abs. 1 SGG), wobei zumindest
eine Verdoppelung dieses Betrags veranlasst sei, nachdem sich die KlÃ¤gerin von
den bereits vom 8. Senat des LSG (Urteil vom 02.12.2019) auferlegten Kosten nicht
habe beeindrucken lassen und eine offensichtlich unzulÃ¤ssige Klage mit dem
bereits in den Vorprozessen jeweils rechtskrÃ¤ftig beschiedenen Vortrag
(weiter-)fÃ¼hre.

Zur weiteren Darstellung des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird
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auf den In-halt der Verwaltungsakten der Beklagten sowie auf die Prozessakten
erster und zweiter Instanz verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Der Senat konnte in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 21.03.2024 in Abwesenheit
der Beteiligten respektive von BevollmÃ¤chtigten Ã¼ber den Rechtsstreit
entscheiden, da sie ordnungsgemÃ¤Ã� zum Termin geladen und in der Ladung
darauf hingewiesen worden sind, dass auch im Falle des Ausbleibens von
Beteiligten bzw. BevollmÃ¤chtigten Beweis erhoben, verhandelt und entschieden
werden kann (vgl. Â§ 153 Abs. 1 i.V.m. Â§ 110 Abs. 1 SatzÂ 2, Â§ 126 SGG).

Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 Abs. 1 SGG form- und fristgerecht eingelegte und gemÃ¤Ã�
den Â§Â§ 143, 144 SGG statthafte Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig, aber
unbegrÃ¼ndet.

Gegenstand des Rechtsstreits ist die Rentenanpassungsmitteilung der Beklagten
zum 01.07.2020 sowie deren Widerspruchsbescheid vom 28.09.2020, dies freilich
nur insoweit, wie sich die KlÃ¤gerin nach Inhalt und Sinnzusammenhang ihres
Vorbringens (Â§ 123 SGG) dagegen wendet, dass die Beklagte damit nicht (weitere)
KEZ/BZ fÃ¼r die Zeit vom 09.01.1973 bis 08.07.1975 hinsichtlich ihrer Kinder O1, I1
und S1 als Grundlage fÃ¼r eine entsprechende (rÃ¼ckwirkend) hÃ¶here
ErwerbsunfÃ¤higkeits- und Altersrente jeweils ab Rentenbeginn (01.07.1997 bzw.
01.02.2015) anerkannt hat und zwar der Sache nach im Zugunstenweg nach Â§Â 44
SGB X. Der Senat hat das Begehren der KlÃ¤gerin wie aus dem obigen
Berufungsantrag ersichtlich demgemÃ¤Ã� gefasst.

Zu keinem Zeitpunkt im gerichtlichen Verfahren hat die KlÃ¤gerin auch nur
andeutungsweise artikuliert, dass sie die Rentenanpassung zum 01.07.2020 als
solche (zur entsprechenden Mitteilung s. Â§ 118a und Â§ 119 Abs. 2 Satz 2 SGB VI),
also die wertmÃ¤Ã�ige Fortschreibung der bereits zuerkannten Rentenrechte durch
Ersetzung des bisher aktuellen Rentenwerts durch den neuen aktuellen Rentenwert
zum 01.07.2020 (Â§ 64 Nr. 3 i.V.m. Â§Â§ 65, 68 und 69 Abs. 1 SGB VI sowie Â§ 1
Abs. 1 RWBestV 2020; s. grundlegend zur Rentenwertanpassung BSG 23.03.1999, B
4 RA 41/98 R, in juris, Rn.Â 22Â ff.; zuletzt statt vieler etwa nur BSG 07.02.2023, B 5
R 32/22 BH, in juris, Rn. 4 m.w.N., st. Rspr.), angreift, sodass darÃ¼ber nicht zu
befinden gewesen ist; ohnehin lÃ¤sst die durchgefÃ¼hrte (begÃ¼nstigende)
Rentenanpassung â�� in Gestalt einer EDV-gestÃ¼tzten Einsetzung des
verÃ¤nderten aktuellen Rentenwerts in die Rentenformel (BSG 23.03.1999, B 4 RA
41/98Â R, a.a.O. Rn. 24) â�� auf Grundlage des von Gesetzes wegen vorgegebenen
neuen aktuellen Rentenwerts keinerlei Sach- und Rechtsfehler zu Lasten der
KlÃ¤gerin erkennen.

Soweit sich die KlÃ¤gerin demnach gegen die Rentenanpassungsmitteilung zum
01.07.2020 und den Widerspruchsbescheid vom 28.09.2020 (allein) mit dem
Begehren auf Anerkennung der Zeit vom 09.01.1973 bis 08.07.1975 als (weitere)
KEZ/BZ und GewÃ¤hrung einer entsprechend hÃ¶heren ErwerbsunfÃ¤higkeits- und
Altersrente vom jeweiligem Rentenbeginn an wendet, ist die kombinierte
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Anfechtungs-, Verpflichtungs- und Leistungsklage (Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4, 
Â§Â 56 SGG, s. dazu nur BSG 06.09.2017, B 13 R 33/16 R, in juris, Rn. 17 m.w.N.)
bereits unzulÃ¤ssig. Denn eine solche Klage setzt einen entsprechenden
Verwaltungsakt voraus (Â§ 54 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 SGG). Ein Verwaltungsakt
ist nach Â§ 31 Satz 1 SGB X jede hoheitliche MaÃ�nahme, die eine BehÃ¶rde zur
Regelung eines Einzelfalls trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach
auÃ�en gerichtet ist. Eine Regelung liegt vor, wenn unmittelbar subjektive Rechte
des Betroffenen begrÃ¼ndet, aufgehoben, abgeÃ¤ndert oder verbindlich
festgestellt werden oder deren BegrÃ¼ndung, Aufhebung, AbÃ¤nderung oder
Feststellung unmittelbar verbindlich abgelehnt wird (statt vieler nur BSG
17.10.2017, B 13 R 11/15 BH, in juris, Rn. 6 m.w.N., auch zum Nachfolgenden).
Unzweifelhaft (vgl. so bereits BSG a.a.O.) ist mit der von der KlÃ¤gerin
angegriffenen Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.2020 keine Regelung im
Hinblick auf eine (erneute) Ã�berprÃ¼fung der ursprÃ¼nglichen
Rentenbewilligungsbescheide nach Â§ 44 SGB X und auch keine Regelung
hinsichtlich der von ihr begehrten Anerkennung der Zeit vom 09.01.1973 bis
08.07.1975 als (weitere) KEZ/BZ respektive Zuerkennung einer hÃ¶heren Rente â��
schon gar nicht der vom 01.07.1997 bis 31.01.2015 gezahlten
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente â�� unter zusÃ¤tzlicher BerÃ¼cksichtigung dieser
Zeiten getroffen worden. Die Rentenpassungsmitteilung hat vielmehr, wie oben
bereits aufgezeigt, ausschlieÃ�lich die ErhÃ¶hung der Altersrente auf Grund des
geÃ¤nderten aktuellen Rentenwerts zum 01.07. eines jeden Jahres zum Gegenstand
(vgl. auch dazu nur und ausdrÃ¼cklich BSG a.a.O. m.w.N.).

Damit fehlt der KlÃ¤gerin die entsprechende Klagebefugnis und die damit
einhergehende UnzulÃ¤ssigkeit der Anfechtungsklage hat die UnzulÃ¤ssigkeit auch
der Verpflichtungs- und Leistungsklage zur Folge (BSG 08.03.2016, B 1 KR 19/15 R,
in juris, Rn. 14; 21.09.2010, B 2 U 25/09 R, in juris, Rn. 17; Senatsurteil vom
22.02.2024, L 10 R 784/23, n.v.; Senatsurteil vom 16.06.2016, L 10 U 2544/13, in
juris, Rn. 23), sodass das SG die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen hat. Die
UnzulÃ¤ssigkeit der Klage fÃ¼hrt zur UnbegrÃ¼ndetheit der von der KlÃ¤gerin der
Sache nach gefÃ¼hrten Berufung, die sie als â��Erinnerung/Beschwerdeâ�� (gegen
den Gerichtsbescheid des SG) bloÃ� falsch bezeichnet hat. 

Auf den (allenfalls, s. erneut BSG 17.10.2017, B 13 R 11/15 BH, a.a.O. Rn. 6)
beschrÃ¤nkten Regelungsgehalt einer Rentenanpassungsmitteilung (s.o.)
respektive darauf, dass damit namentlich eine (anfechtbare) Entscheidung Ã¼ber
die Anerkennung weiterer KEZ/BZ von vornherein nicht verbunden ist, hat die
KlÃ¤gerin bereits der 7. Senat des LSG in seinem Urteil vom 21.09.2017 im
Verfahren L 7 R 432/17 (Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.2017) und der 8.
Senat des LSG in seinem Urteil vom 02.12.2019 im Verfahren L 8 R 1468/19
(Rentenanpassungsmitteilungen zum 01.07.2018 und 01.07.2019) ausdrÃ¼cklich
aufmerksam gemacht; auch die Beklagte hat im Widerspruchsbescheid vom
28.09.2020 zutreffend darauf hingewiesen, dass der â��Einspruchâ�� der KlÃ¤gerin
gegen die Rentenanpassungsmitteilung mit dem von ihr artikulierten Begehren
nicht zulÃ¤ssig â�� da unstatthaft â�� gefÃ¼hrt werden kann. Dies alles hat freilich
die KlÃ¤gerin nicht davon abgehalten, ihr aussichtloses Begehren auch noch im
hiesigen Rechtsmittelverfahren weiterzufÃ¼hren, selbst nach entsprechendem
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Hinweis des Berichterstatters (VerfÃ¼gung vom 08.02.2024).

Nur am Rande merkt der Senat noch an, dass unabhÃ¤ngig von den vorstehenden
AusfÃ¼hrungen dem Begehren der KlÃ¤gerin auf Rentennachzahlungen (bereits) ab
dem 01.07.1997 ohnehin sachlich-rechtlich offensichtlich jegliche Grundlage fehlt.
Dem steht nÃ¤mlich bereits die materielle, vierjÃ¤hrige Verfallfrist des Â§ 44 Abs. 4
SGB X klar entgegen (s. dazu nur BSG 13.07.2022, B 7/14 AS 57/21 R, in juris, Rn.
31; 06.03.1991, 9b RAr 7/90, in juris, Rn. 12 ff.; Senatsbeschluss vom 07.01.2015, L
10 R 5252/13, in juris, Rn. 22, alle m.w.N.). 

Die Kostenentscheidung beruht hinsichtlich der auÃ�ergerichtlichen Kosten auf Â§
193 SGG, im Ã�brigen auf Â§ 192 SGG.

GemÃ¤Ã� Â§ 192 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG kann das Gericht im Urteil â�� oder, wenn
das Verfahren anders beendet wird, durch Beschluss â�� einem Beteiligten ganz
oder teilweise die Kosten auferlegen, die dadurch verursacht werden, dass der
Beteiligte den Rechtsstreit fortfÃ¼hrt, obwohl ihm vom Vorsitzenden oder vom
Berichterstatter (arg. ex Â§ 155 Abs. 4 SGG, dazu nur Schmidt in Meyer-
Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14. Aufl. 2023, Â§ 192 Rn. 10 m.w.N.) die
MissbrÃ¤uchlichkeit der Rechtsverfolgung oder -verteidigung dargelegt worden und
er auf die MÃ¶glichkeit der Kostenauferlegung bei FortfÃ¼hrung des Rechtsstreits
hingewiesen worden ist; dem Beteiligten steht gleich sein Vertreter oder
BevollmÃ¤chtigter (Â§ 192 Abs. 1 Satz 2 SGG). Als verursachter Kostenbetrag gilt
dabei mindestens der Betrag nach Â§ 184 Abs. 2 SGG fÃ¼r die jeweilige Instanz (Â§
192 Abs. 1 Satz 3 SGG).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfÃ¼llt. Die FortfÃ¼hrung des
Verfahrens ist rechtsmissbrÃ¤uchlich. Eine missbrÃ¤uchliche Rechtsverfolgung liegt
namentlich dann vor, wenn die Klage oder das Rechtsmittel offensichtlich
unzulÃ¤ssig oder â�� wie hier â�� unbegrÃ¼ndet ist und die Erhebung der Klage
oder die Einlegung des Rechtsmittels von jedem Einsichtigen als vÃ¶llig aussichtslos
angesehen werden muss (vgl. nur Bundesverfassungsgericht â�� BVerfG â��
06.12.2022, 2 BvR 1959/22, in juris, Rn. 4; 19.12.2002, 2 BvR 1255/02, in juris, Rn.
3; 03.07.1995, 2 BvR 1379/95, in juris, Rn. 10, alle m.w.N., zu der vergleichbaren
Regelung des Â§ 34 Abs. 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz â�� BVerfGG -). Von
einer offensichtlichen Aussichtslosigkeit einer Klage oder eines Rechtsmittels ist
insbesondere dann auszugehen, wenn der Sachverhalt geklÃ¤rt, die Gesetzeslage
eindeutig und die dem Rechtsstreit zugrundeliegenden Rechtsfragen durch die
hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung zweifelsfrei geklÃ¤rt sind, das Verfahren jedoch
ohne diesbezÃ¼gliche substantiierte inhaltliche Argumentation fortgefÃ¼hrt wird,
wobei MaÃ�stab dabei nicht die konkrete subjektive Sicht des jeweiligen KlÃ¤gers
bzw. RechtsmittelfÃ¼hrers ist, sondern die eines verstÃ¤ndigen Beteiligten (vgl. nur
LSG Baden-WÃ¼rttemberg 23.02.2023, L 4 KR 1868/22, n.v.; Stotz in jurisPK-SGG,
2. Aufl., Â§ 192 Rn. 44, Stand 15.06.2022); dem Beteiligten steht gleich sein
Vertreter oder BevollmÃ¤chtigter (Â§ 192 Abs. 1 Satz 2 SGG).

Ausgehend davon ist das Begehren der KlÃ¤gerin (von Anfang an) vÃ¶llig und
offensichtlich aussichtslos gewesen. Dies ist schon oben im Einzelnen aufgezeigt
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worden und darauf hat auch bereits der Berichterstatter des Senats die
KlÃ¤gerseite vorab hingewiesen. Aus Sicht eines verstÃ¤ndigen Beteiligten musste
der KlÃ¤gerin schon auf der Grundlage der Hinweise des 7.Â Senats des LSG im
Urteil vom 21.09.2017 (L 7 R 432/17), jedenfalls aber in Ansehung des Urteils des
8.Â Senats des LSG vom 02.12.2019 (L 8 R 1468/19) einleuchten und klar sein, dass
auch die Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.2020 (weiterhin) nichts mit
(weiteren) KEZ/BZ fÃ¼r die Zeit vor dem 09.07.1975 zu tun hat. Auch der erneute,
wiederholte und stereotype Verweis der KlÃ¤gerin auf die Aufenthaltsbescheinigung
der Gemeinde S2 vom 26.01.2014 und den (abgelaufenen) tÃ¼rkischen Reisepass
des Sohnes O1 â�� dies erneut verbunden mit der erwiesen unwahren Behauptung,
dieser sei dereinst vom tÃ¼rkischen Konsulat in S3 ausgestellt worden (s. Abschn. 4
Bl. 6 VerwA Bd. II) â�� ist grob unverstÃ¤ndig und zeugt von einem besonders
hohen MaÃ� an Uneinsichtigkeit und Ignoranz. Bereits seit der Entscheidung des
6.Â Senats des LSG im Verfahren L 6 R 1654/05 steht fest, dass die genannte
Aufenthaltsbescheinigung inhaltlich falsch ist â�� was die ausstellende BehÃ¶rde
mehrmals ausdrÃ¼cklich bestÃ¤tigte â�� und es steht ebenfalls fest, dass der
besagte Reisepass des Sohnes O1 dereinst mit Ausstellungsdatum 09.01.1973 in
der TÃ¼rkei mit Ausstellungs- und Anmeldeort A1 ausgestellt wurde (s. Urteil des 7.
Senats im Verfahren L 7 R 432/17) sowie dass die vorgelegte Seite des tÃ¼rkischen
Passes sowieso nichts Ã¼ber einen Zuzug von irgendjemand in das Bundesgebiet
aussagt (Urteil des erkennenden Senats im Verfahren L 10 R 1267/14). Dies alles
Ã¤ndert ohnehin von vornherein nichts daran, dass die angegriffene
Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.2020 keine Regelung im Zusammenhang
mit dem klÃ¤gerischen Begehren enthÃ¤lt (s.o.).

Damit ist die Inanspruchnahme des Gerichts missbrÃ¤uchlich. Auf diesen Umstand
und die Absicht des Senats, Verschuldenskosten aufzuerlegen, ist die KlÃ¤gerin vom
Berichterstatter hingewiesen worden (VerfÃ¼gung vom 08.02.2024). Sie hat jedoch
auf der FortfÃ¼hrung des Verfahrens beharrt und sich nicht weiter geÃ¤uÃ�ert.

Der Senat hÃ¤lt es deshalb fÃ¼r angezeigt, der KlÃ¤gerin Verschuldungskosten zu
Gunsten der Staatskasse aufzuerlegen. Wie bereits oben dargelegt, gilt dabei als
verursachter Kostenbetrag mindestens der Betrag nach Â§ 184 Abs.Â 2 SGG fÃ¼r
die jeweilige Instanz, fÃ¼r Verfahren vor dem LSG sind dies 225,00 â�¬. Nachdem
sich die KlÃ¤gerin freilich durch die bereits vom 8. Senat des LSG mit Urteil vom
02.12.2019 (L 8 R 1468/19) rechtskrÃ¤ftig verhangenen Verschuldenskosten nicht
davon hat abhalten lassen, erneut die Gerichte mit ihrem aussichtslosen Begehren
und dem immer wieder gleichen Vortrag, der bereits in mehreren gerichtlichen
Verfahren â�� davon allein vier beim LSG â�� jeweils gewÃ¼rdigt und
rechtskrÃ¤ftig als nicht durchgreifend erachtet wurde, zu befassen, hÃ¤lt der Senat
im Rahmen seines Ermessens (vgl. auch Â§ 202 Satz 1 SGG i.V.m. Â§Â 287
Zivilprozessordnung â��Â ZPOÂ -) eine Verdoppelung des o.g. (Mindest-)Betrags
von 225,00 â�¬ fÃ¼r angezeigt (auch in Ansehung der Kostenentscheidung im
Parallelverfahren L 10 R 231/21) â�� darauf ist die KlÃ¤gerseite vorab mit der
VerfÃ¼gung vom 08.02.2024 ebenfalls hingewiesen worden -, aber auch fÃ¼r
(noch) ausreichend. Ein Betrag von 450,00 â�¬ liegt immer noch sehr deutlich
unter dem Betrag, der im Rahmen der allgemeinen Justizerhaltungskosten fÃ¼r die
Befassung von drei Berufsrichtern des LSG mit der Berufung der KlÃ¤gerin,
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einschlieÃ�lich DurchfÃ¼hrung der mÃ¼ndlichen Verhandlung in S3 mit zwei
ehrenamtlichen Richtern, Urteilsabfassung usw., in Ansatz zu bringen ist (s.Â dazu
bereits im Einzelnen LSG Baden-WÃ¼rttemberg 10.10.2011, L 13 R 2150/10, in
juris, Rn.Â 22 m.w.N.: 1.000,00Â â�¬ bzw. 1.789,50 â�¬ bis 2.300,80Â â�¬), was
zur Ã�berzeugung des Senats offenkundig ist und keiner weitergehenden
BegrÃ¼ndung bedarf.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Â 
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